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Sitzung Nr. 50/2010
ASS Nr. 4/2010

An die Mitglieder
des Ausschusses für Schule, Soziales und demographischen
Wandel
der Stadt Bornheim

Bornheim, den 20.10.2010

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Schule, Soziales und demographischen
Wandel der Stadt Bornheim lade ich Sie herzlich ein.
Die Sitzung findet am Donnerstag, 04.11.2010, 18:00 Uhr, in der Aula - mittlerer Eingang
- der Europaschule Bornheim, Goethestraße 1, 53332 Bornheim, statt.

Die Tagesordnung habe ich im Benehmen mit dem Bürgermeister wie folgt festgesetzt:

TOP Inhalt Vorlage Nr.
Öffentliche Sitzung

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin
2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern
3 Einwohnerfragestunde

Zu Beginn der öffentlichen Sitzung des Ausschusses findet eine
Fragestunde statt, in der jeder Einwohner/jede Einwohnerin bis zu 2
Fragen an den Bürgermeister richten kann.

Die Fragen müssen sich auf Angelegenheiten der Stadt beziehen, von
allgemeiner Bedeutung sein und in die Zuständigkeit dieses
Ausschusses fallen. Die Fragen dürfen keine politischen oder sonstigen
Meinungsäußerungen beinhalten, müssen kurz gefasst sein und eine
kurze Antwort ermöglichen. Die Fragen müssen dem Bürgermeister
spätestens am 4. Arbeitstag vor dem Sitzungstag schriftlich vorliegen,
damit sie möglichst erschöpfend beantwortet werden können.

Der Bürgermeister kann Fragen zurückweisen, die nicht in die
Zuständigkeit der Stadt oder dieses Ausschusses fallen oder die nach
seiner Einschätzung den übrigen Anforderungen nicht entsprechen.

Die Fragen werden in der Sitzung mündlich beantwortet. Auf Wunsch
wird die Antwort schriftlich erteilt. Zu jeder Frage können 2
Zusatzfragen gestellt werden.

Ist eine sofortige Antwort nicht möglich, können Fragesteller/innen auf
eine Antwort in der nächsten Sitzung des Ausschusses oder auf eine



schriftliche Antwort verwiesen werden.
4 Weiterentwicklung des Schulstandortes Merten 394/2010-4
5 2. Änderung der Satzung der Stadt Bornheim zur Erhebung von

Elternbeiträgen im Rahmen der "Offenen Ganztagsschule" im
Primarbereich

381/2010-4

6 Supportkonzept der weiterführenden Schulen im Schulträgerbereich
der Stadt Bornheim

384/2010-4

7 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 13.10.2010 betr.
Erstellung eines Merkblattes über Wanderlager / sog. "Kaffeefahrten"

400/2010-3

8 Mitteilung betr. Sachstand  der Baumaßnahmen an den städtischen
Schulen

9 Mitteilung betr. Schulversuch "Abitur an Gymnasien nach 12 oder 13
Jahren"

396/2010-4

10 Mitteilungen mündlich
11 Anfragen mündlich

Mit freundlichen Grüßen

Gezeichnet: Gabriele Deussen-Dopstadt beglaubigt:
(Vorsitzende) (Stadtoberamtsrat)
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Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel 04.11.2010
Rat 11.11.2010

öffentlich Vorlage Nr. 394/2010-4

Stand 13.10.2010

Betreff Weiterentwicklung des Schulstandortes Merten

Beschlussentwurf:
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischer Wandel

1. empfiehlt dem Rat,

1.1 zum Schuljahr 2011/12 am Schulstandort Merten eine Gemeinschaftsschule im
Rahmen des Schulversuchs „Längeres gemeinsames Lernen –
Gemeinschaftsschule“ des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW zu
errichten und eine Dreizügigkeit festzulegen sowie

1.2 die Hauptschule (Franziskus-Schule) ab dem Schuljahr 2011/12 sukzessive
aufzulösen,

2. beauftragt den Bürgermeister,

2.1 die erforderlichen Maßnahmen der Stadt Bornheim als Schulträger
(anlassbezogene Schulentwicklung, förmliche Elternbeteiligung, überregionale
Abstimmung, Kooperationsverträge mit den weiterführenden Schulen,
pädagogisches Konzept der Schule, organisatorische Ausrichtung der
Gemeinschaftsschule) zeitnah in die Wege zu leiten und

2.2 den Antrag auf Errichtung einer Gemeinschaftsschule fristgerecht bis zum
31.12.2010 beim Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW zu stellen.

Beschlussentwurf Rat:
Der Rat beschließt,

1. zum Schuljahr 2011/12 am Schulstandort Merten eine Gemeinschaftsschule im
Rahmen des Schulversuchs „Längeres gemeinsames Lernen –
Gemeinschaftsschule“ des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW zu
errichten und eine Dreizügigkeit festzulegen und

2. die Hauptschule (Franziskus-Schule) ab dem Schuljahr 2011/12 sukzessive
aufzulösen.

Sachverhalt:
Zum Schuljahr 2011/12 (01.08.2011) sind seitens des Ministeriums für Schule und
Weiterbildung NRW im Rahmen eines Schulversuches nach § 25 Abs. 1 und 4 des
Schulgesetzes NRW die Errichtung von Gemeinschaftsschulen vorgesehen. Der Leidfaden
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„Auf dem Weg zur Gemeinschaftsschule“ ist zur Information (Anlage 1) beigefügt.

Der Aufbau und die Errichtung der Gemeinschaftsschule erfolgt sukzessive ab dem 5.
Schuljahr. Gleichzeitig wird die bestehende Hauptschule (Franziskus-Schule) ebenfalls
sukzessive aufgelöst und demzufolge zum Ende des Schuljahres 2015/16 auslaufen.

Die entsprechenden Beschlüsse zur Umsetzung der Maßnahme sollen seitens der
Franziskus-Schule Merten in der Lehrerkonferenz am 02.11.2010 und der Schulkonferenz
am 03.11.2010 gefasst werden. Hierüber wird der Ausschuss in seiner Sitzung mündlich
unterrichtet.

Für die Errichtung einer Gemeinschaftsschule sprechen aus Sicht der Stadt Bornheim als
Schulträger die rückläufigen Schülerzahlen und die fehlende Akzeptanz der Hauptschule bei
vielen Erziehungsberechtigten sowie die nicht vorhandene städtische (wohnortnahe)
Realschule.

Am Schulstandort Merten sind die Räumlichkeiten für eine durchgehende dreizügige
weiterführende Schule in der Sekundarstufe I mit dem Ganztagsbetrieb vorhanden.

Alle schulorganisatorischen Rahmenbedingungen sind den Eckdaten zum Schulversuch
(Anlage 2) zu entnehmen.

Die Gemeinschaftsschule beinhaltet auch gymnasiale Standards und eröffnet den Weg zu
allen Abschlüssen, auch zum Abitur.

Der Erwerb der allgemeinen Hochschulreife soll im Rahmen von
Kooperationsvereinbarungen mit den weiterführenden Schulen im Stadtgebiet Bornheim mit
Sekundarstufe II sowie einem Berufskolleg sichergestellt werden.

Das überarbeitete pädagogische Konzept der Schule (Anlage 3) liegt zwischenzeitlich vor
und berücksichtigt alle im Leitfaden getroffenen Mindestanforderungen und Vorgaben.

Bereits am 07.10.2010 hat bei der Bezirksregierung Köln ein Informations- und
Beratungsgespräch mit der Franziskus-Schule und dem Schulträger stattgefunden. Hier
wurde die beabsichtigte Errichtung einer Gemeinschaftsschule sehr positiv aufgenommen.
Nach Aussage der Bezirksregierung Köln ist die Stadt Bornheim bisher eine der ersten
Kommunen, die ein Beratungsgespräch in Anspruch genommen hat.

Die erforderlichen Maßnahmen der Stadt Bornheim als Schulträger werden zeihnah durch
den Bürgermeister in die Wege geleitet.

In der Sitzung steht die Schulleitung der Franziskus-Schule Merten für Fragen der
Ausschussmitglieder zum pädagogischen Konzept zur Verfügung.

Anlagen
 Auf dem Weg zur Gemeinschaftsschule (Leitfaden Ministerium für Schule und

Weiterbildung NRW) – Anlage 1
 Eckdaten zum Schulversuch Bornheimer Gemeinschaftsschule der Sekundarstufe I –

Anlage 2
 Pädagogisches Konzept für die Sekundarstufe I der Gemeinschaftsschule Bornheim

(Verfasser: Schulleitung und Steuergruppe der Franziskus-Schule Bornheim) – Anlage
3

Finanzielle Auswirkungen:  keine
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Fraktion im Rat der Stadt Bornheim  

 

FDP-Fraktion Bornheim, Rathausstr. 2, 53332 Bornheim 

 
 
Herrn Bürgermeister 
Wolfgang Henseler 

Vorsitzender des Stadtrats 
Rathausstr. 2 

53332 Bornheim 

 
 

Fraktionsgeschäftsstelle 

 
Rathausstr. 2 

53332 Bornheim 

 

Telefon 0 22 22 / 99 44 50 

Fax 0 22 22 / 99 44 52 

 

fraktion@fdp-bornheim.de 

www.fdp-bornheim.de 

 
 

Bornheim, 08. November 2010 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 

hiermit stellen wir für die kommende Sitzung des Rates am 11.11.2010 den folgenden 
Ersetzungsantrag zu Tagesordnungspunkt 3 (Vorlage 394/2010-4): 
 

 
Eltern beteiligen – Alternativen vorstellen: 

Weiterentwicklung des Schulstandorts Merten 

 
 
Beschlussentwurf: 

 
Der Rat beschließt zum Schuljahr 2011/2012 weder die Schließung der Hauptschule 
Merten noch die Beantragung einer Gemeinschaftsschule. Der Bürgermeister wird 

beauftragt, nach dem nächsten Schuljahreswechsel an den Grundschulen Elternabende 
für die Klassen 3 und 4 durchzuführen und neutral über die beiden Modelle 
„Verbundschule“ und „Schulversuch Gemeinschaftsschule“ zu informieren. Um alle Eltern 

zu erreichen, sollen die Informationen auch schriftlich zur Verfügung gestellt werden. 
Anschließend findet eine Elternbefragung statt, über deren Ergebnis der Rat unmittelbar 
informiert wird, um im November 2011 die Entscheidung zu treffen, ob die Hauptschule 

Merten zum Schuljahr 2012/2013 in eine Verbundschule oder Gemeinschaftsschule 
umgewandelt wird. 
 

Begründung: 
 
In der Sitzung des Schulausschusses am 4.11.2010 ist deutlich geworden, dass die 

Hauptschule Merten, die Stadtverwaltung sowie alle Fraktionen des Rates eine 
Weiterentwicklung des Schulstandorts Merten wünschen. Das pädagogische Konzept der 

Hauptschule wird von allen Beteiligten als Grundlage für das weitere Verfahren akzeptiert. 
 
Die Eile, mit der die Hauptschule in Merten geschlossen und eine Beteiligung am 

„Schulversuch Gemeinschaftsschule“ angestrebt wird, ist nach Ansicht der FDP-Fraktion 
nicht verhältnismäßig. Die Hauptschule in Merten ist nicht akut in ihrem Bestand bedroht, 
so dass eine Schließung zum kommenden Schuljahreswechsel nicht angebracht ist. Den 

Eltern wurde vor dem geplanten Beschluss des Rates keine Gelegenheit gegeben, sich 
über die Gemeinschaftsschule und Alternativmodelle wie die Verbundschule zu 
informieren. Zudem soll die Befragung erst nach dem Grundsatzbeschluss des Rates 

durchgeführt werden. 
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Auch nach der Sitzung des Schulausschusses konnten einige Fragen noch nicht geklärt 
werden, die für eine sachgerechte Beratung unerlässlich sind. Insbesondere die 
„gymnasialen Standards“ und die Bedeutung für das Leistungsniveau der Schule, die 

Struktur des Kollegiums und die Auswirkungen auf das Angebot in Bornheim müssen 
diskutiert werden. 
 

Nach jetzigem Sachstand ist die FDP-Fraktion der Auffassung, dass eine Verbundschule 
das richtige Modell zur Weiterentwicklung der Hauptschule Merten ist. Die Verbundschule 
verbreitert insbesondere das Angebot an Realschulplätzen in Bornheim und stellt die 

Hauptschule Merten auf ein zweites Standbein. Die gymnasialen Anforderungen, denen 
die Gemeinschaftsschule unterliegt, müssen nicht erfüllt werden. Zudem basiert das 

Konzept der Franziskusschule Merten auf dem von allen Fraktionen getragenen Antrag auf 
Errichtung einer Verbundschule. 
 

Wenn man die Schulministerin beim Wort nehmen darf, würden einer Verbundschule in 
Bornheim seitens des Landes und der Bezirksregierung keine Steine in den Weg gelegt: 
„Wir reagieren auf das, was vor Ort gewünscht ist.“ 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

gez. Christian Koch, Jörn Freynick, Thorsten Knott, Hans-Martin Siebert und Fraktion 
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Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel 04.11.2010
Rat 11.11.2010

öffentlich Vorlage Nr. 381/2010-4

Stand 08.10.2010

Betreff 2. Änderung der Satzung der Stadt Bornheim zur Erhebung von
Elternbeiträgen im Rahmen der "Offenen Ganztagsschule" im Primarbereich

Beschlussentwurf Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel:

Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel empfiehlt dem Rat,
folgende Satzung zu beschließen:

siehe Beschlussentwurf Rat

Beschlussentwurf Rat:

Der Rat beschließt folgende Satzung:

2. Satzung vom …….. zur Änderung
der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen
der "Offenen Ganztagsschule“ im Primarbereich vom 22.05.2007

Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am ……… aufgrund des § 7 der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 950), folgende 2. Satzung zur Änderung der
Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der „Offenen Ganztagsschule“
im Primarbereich der Stadt Bornheim vom 22.05.2007 beschlossen:

Artikel I

1. In der Präambel, in § 1 Abs. 1, in  § 1 Abs. 2 und in § 1 Abs. 4 wird die Bezeichnung
„Offene Ganztagsschule im Primarbereich“ jeweils ersetzt durch die neue Bezeich- nung
„Offene Ganztagsschule“ im Primarbereich.

2. § 3 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung:

„Wenn zwei Kinder derselben Beitragspflichtigen gleichzeitig ein Angebot der Offenen
Ganztagsschule besuchen oder eine Tageseinrichtung für Kinder oder Leistungen der
Kindertagespflege in Anspruch nehmen, für die ebenfalls ein Elternbeitrag zu entrichten ist,
wird für das zweite Kind ein Beitrag von 25% erhoben. Für das dritte und alle weiteren
Kinder ist kein Beitrag zu zahlen. Als 1. Kind gilt das Kind, das sich in der Betreuungsform
mit dem höchsten Beitrag befindet.“
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3. § 3 Abs. 5 erhält folgende neue Fassung:

"Einkommensstufen
Jahresbruttoeinkommen

Monatlicher Beitrag
(ohne Mittagessen)

bis 15.500 EUR 0,00 EUR
bis 25.000 EUR 26,00 EUR
bis 37.000 EUR 45,00 EUR
bis 45.000 EUR 73,00 EUR
bis 55.000 EUR 115,00 EUR

über 55.000 EUR 150,00 EUR

Hinweis: Ein eventuell zusätzlich zu zahlendes Verpflegungsgeld ist an den jeweiligen
Träger der Offenen Ganztagsschule zu zahlen.

Änderungen der wirtschaftlichen Verhältnisse sind der Stadt Bornheim unverzüglich und
ohne Aufforderung mitzuteilen. Der Elternbeitrag wird dann ab dem Kalendermonat nach
Eintritt der Änderung neu festgesetzt."

Artikel II

Diese Satzung tritt am 01.08.2011 in Kraft.

Sachverhalt:
Im Rahmen der Beschlussfassung des Haushaltes 2010 hat der Rat auf Empfehlung des
Ausschusses für Schule, Soziales und demographischen Wandel und des
Jugendhilfeausschusses beschlossen, im Wege der Konsolidierungsmaßnahmen ab dem
Schuljahr 2011/12 (01.08.2011) für das zweite Kind einen Elternbeitrag von 25% des
Regelbeitrages zu erheben und die Einkommensstufen im mittleren und oberen Bereich
anzupassen.

Für das dritte und alle weiteren Kinder ist auch künftig kein Elternbeitrag vorgesehen.

Folgende Einkommensstufen (Jahresbruttoeinkommen) sind ab dem 01.08.2011
beabsichtigt:

Einkommensstufen Alte Regelung /
EURO

Neue Regelung /
EURO

Monatlicher Beitrag /
EURO

0 bis 15.500 bis 15.500 0

1 bis 25.000 bis 25.000 26

2 bis 37.000 bis 37.000 45

3 bis 50.000 bis 45.000 73

4 bis 62.000 bis 55.000 115

5 über 62.000 über 55.000 150
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In den Beiträgen ist das Entgelt für das Mittagessen nicht enthalten.

Durch die Änderungen bei der Erhebung des Geschwisterbeitrages (25%) und der
Einkommensstufen ist mit Mehreinnahmen pro Schuljahr von rd. 40.000 € zu rechnen.

Genaue Berechnungen über die Mehreinahmen sind erst nach Vorlage der
Einkommensnachweise der Erziehungsberechtigten für das kommende Schuljahr möglich.

Für die Tageseinrichtungen der Kinder im Elementarbereich wird eine separate Satzung
dem Jugendhilfeausschuss vorgelegt.

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt: 
Haushaltsjahr: 2011 Produktgruppe:  1.03.01.09 (OGS Grundschulen)

   1.03.05.02 (OGS FS Uedorf)

Veranschlagt im (Teil-) Ergebnis-/Finanzplan?

Erträge: 264.810
17.460

EUR Ja Nein

Einzahlungen: 264.810
17.460

EUR Ja Nein

Aufwendungen: 409.500
27.000

EUR Ja Nein

Auszahlungen: 409.500
27.000

EUR Ja Nein

Falls Nein: Aufwendungen Auszahlungen
Mehrbedarf im Rahmen der flexiblen
Haushaltsbewirtschaftung gedeckt ?

Ja Ja

Nein Nein

Falls Nein:
Zustimmung zur Leistung eines außer-/
überplanmäßigen Aufwandes
erforderlich ?

Ja Nein

Jährlich geschätzter Folgeaufwand ? Ja, in Höhe von: Nein
Personalaufwand ����� EUR

Sachaufwand ����� EUR

Erläuterungen: �����
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Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel 04.11.2010

öffentlich Vorlage Nr. 384/2010-4

Stand 19.10.2010

Betreff Supportkonzept der weiterführenden Schulen im Schulträgerbereich der Stadt
Bornheim

Beschlussentwurf:
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel

1. empfiehlt dem Bürgermeister,

1.1 die zusätzliche Stelle des Administrators im Stellenplan-Entwurf 2011
(Entgeltgruppe 9) aufzunehmen und entsprechend zusätzliche Personalkosten
im Haushaltsplanentwurf vorzusehen,

1.2 die erforderlichen jährlichen Kosten für die Beschaffungen der Hard- und
Software in Höhe von 25 € je Schülerin und Schüler vorerst im
Haushaltsplanentwurf 2011 zu veranschlagen,

2. beauftragt den Bürgermeister,
ein Medienkonzept für die weiterführenden Schulen zu entwickeln und dem
Ausschuss für Schule, Soziales und demographischer Wandel nach
Fertigstellung vorzulegen.

Sachverhalt:
Gemäß § 79 Schulgesetz NRW (SchulG) ist der Schulträger verpflichtet, die für einen
ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und
Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige
Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie
orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Darüber hinaus wird auf die beiliegende Vereinbarung zwischen dem Land und den
kommunalen Spitzenverbänden in Nordrhein-Westfalen über die Arbeitsteilung und
Verwaltung von Computerarbeitsplätzen, Multimediaeinrichtungen und Netzwerken in
Schulen hingewiesen.

Medienerziehung in der Schule wird immer mehr als Element allgemeiner Bildung und
wesentliche Aufgabe für die Zukunft des Schulwesens angesehen. Der Computer ist ein
Handwerkszeug, das in nahezu jeder beruflichen Umgebung genutzt wird; insofern gehören
Computer-Kenntnisse und Medienkompetenz zu Basis-Qualifikationen wie Lesen, Schreiben
und Rechnen und sind Bestandteil der Grundfertigkeiten in der heutigen Zeit.

Darüber hinaus trägt das Lernen mit neuen Medien zur Veränderung der Unterrichtsformen
und zur Qualitätsentwicklung von Unterricht bei.

Damit sind räumliche und technische Konsequenzen für die Ausstattung der Schulen
verbunden: so z.B. die Bereitstellung der neuen Medien auch in Klassenräumen und nicht

Ö  6



384/2010-4  Seite 2 von 3

nur im sog. Computerräumen. Aus diesen pädagogisch begründeten Anforderungen
resultiert die weitergehende Notwendigkeit zur Vernetzung der Klassenräume und der
Aufbau eines schulinternen Netzes, das servergestützt arbeitet. Somit kann auf Grundlage
des § 79 SchulG die Förderung der Medienkompetenz aller Schülerinnen und Schüler in
allen Schulformen und auf allen Jahrgangsstufen als Pflichtaufgabe bezeichnet werden. Die
Umsetzung dieser Pflichtaufgabe nach der Konzeption einer Schule soll in einem
schulischen Medienkonzept formuliert werden.

Basis der Zusammenarbeit ist ein gemeinsamer Medienentwicklungsplan, der das
Medienkonzept der weiterführenden Schule berücksichtigt. Medienkonzepte enthalten
Bausteine wie Unterrichts-, Organisations-, Personal- und Ausstattungsentwicklung. Sie
integrieren die fachlichen Lernmittelkonzepte auf der Grundlage des Schulprogramms in ein
Gesamtkonzept. Im Rahmen einer Medienentwicklungsplanung geht es im Sinne einer
kommunalen Bildungsverantwortung um Mediendienstleistungen, die bis hin zu
vereinheitlichten Investitionen reichen.

Bevor sich jedoch seitens des Schulträgers ein schulisches Ausstattungskonzept formulieren
lässt, müssen die schon vorhandenen Möglichkeiten für das Lernen mit neuen Medien und
die Rahmenbedingungen festgestellt werden.

Mit Schreiben vom 25.03.2010 (siehe Anlage) stellen die vier weiterführenden Schulen im
Schulträgerbereich der Stadt Bornheim (Europaschule Bornheim,
Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, Franziskus-Schule Merten, Bornheimer
Verbundschule) das von ihnen entwickelte Konzept für den IT-Support an den vorgenannten
Schulen vor.

Die konkrete Planung sowie Ausschreibung und Beschaffung der Ausstattung ist Aufgabe
des Schulträgers. Die Schule definiert die pädagogischen Ziele und formuliert mit Blick auf
die verfügbaren Finanzmittel ein realistisches und bedarfsorientiertes Ausstattungskonzept
als Voraussetzung für die Planungen des Schulträgers.

Für die Anschaffungen und den Austausch von Hard- und Software hält der Bürgermeister
einen Betrag von 25 € pro Schüler und Jahr für angemessen, obwohl das Kompetenzteam
NRW des Rhein-Sieg-Kreises von 35 € ausgeht. Die Schulleitungen der weiterführenden
Schulen können aufgrund der  Haushaltssituation der Stadt Bornheim diesen Vorschlag
mittragen.

Europaschule Bornheim
Produktgruppe 1.03.04

1.550 Schüler x 25 € = 38.750 €

Alexander-von-Humboldt-Gymnasium
Produktgruppe 1.03.03

1.050 Schüler x 25 € = 26.250 €

Franziskus-Schule Merten
Produkgruppe 1.03.02

380
Schüler

x 25 € = 9.500 €

Bornheimer Verbundschule
Produktgruppe 1.03.05

120
Schüler

x 25 € = 3.000 €

77.500 €

Entsprechende Mittel werden für den Haushalt-Entwurf 2011 vorzusehen. Erst nach Vorlage
des Medienkonzeptes ist über eine weitere Festsetzung des jährlichen Betrages je Schülerin
und Schüler für die Jahre ab 2012 zu entscheiden.

Das Medienkonzept wird dem Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen
Wandel vorgelegt.

Flexible Erweiterungsmöglichkeiten für technische Veränderungen, aber auch für die sich
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wandelnden pädagogischen Bedürfnisse, sollten soweit wie möglich bei der Konzeption
berücksichtigt werden.

Eine möglichst einheitliche Ausstattung und unkomplizierte Infrastruktur reduzieren den
Wartung- und Administrationsaufwand.

Generell ist festzuhalten, dass mit der Vernetzung eine erhebliche Arbeitserleichterung bei
der Wartung, Pflege und Nutzung der EDV-Ausstattung einhergeht, die allen Schulformen
zugute kommt. Neben dem Unterrichtsnetz zu pädagogischen Zwecken ist in der Schule
auch das Verwaltungsnetz auf- bzw. auszubauen. Beide sind voneinander zu trennen und
als eigenständige Netze zu konzipieren, weil beispielsweise die personenbezogenen Daten
der Verwaltung besonderem Schutz unterliegen und den Schülerinnen und Schülern nicht
zugänglich gemacht werden dürfen.

Hinsichtlich der Wartung ist die planvolle und systematische Ausstattung der Schulen, bei
der wartungsarme Geräte und Software-Lösungen zum Einsatz kommen, entscheidend. In
diesem Zusammenhang spart eine höhere Investition in Präventivmaßnahmen Kosten, da
der Wartungs- und damit auch der Personalaufwand reduziert werden.

Der Second-Level-Support ist eine Leistung des Schulträgers und sollte den Schulen zur
Verfügung stehen, wenn Probleme vor Ort aus zeitlichen oder fachlichen Gründen nicht
mehr ohne Unterstützung von außen lösbar sind.

Für die regelmäßig zu leistende Unterstützung der Schulen bei der Wartung der Geräte und
Netze sind somit personelle Ressourcen mit entsprechender Qualifikationen und
Fachkenntnissen notwendig und in der Verwaltung derzeit nicht vorhanden.

In der Regel ist der Systemadministrator als zentraler Anlaufpunkt bei allen Fragen
hinsichtlich des Supports für die genannten weiterführenden Schulen vorgesehen. Der
jährliche Personalaufwand für den Systemadministrator (Entgeltgruppe 9) beträgt 52.200 €.
Diese Personalkosten sind im Haushaltsplanentwurf 2011 zu berücksichtigen

Aus fachlicher Sicht des Schulträgers und der Schulleitungen ist daher für die Koordinierung
der einzelnen Aufgaben sowie die Erstellung eines Medienkonzeptes für die weiterführenden
Schulen die Schaffung der Stelle eines Administrators erforderlich. Nur so kann künftig
sichergestellt werden, dass die zur Verfügung stehenden Finanzmittel sinnvoll und effizient
eingesetzt werden.

Finanzielle Auswirkungen:
siehe Ausführungen Sitzungsvorlage

Anlagen:
Schreiben der weiterführenden Schulen vom 25.03.2010
Vereinbarung zwischen dem Land NRW und den kommunalen Spitzenverbänden
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Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel 04.11.2010

öffentlich Vorlage Nr. 400/2010-3

Stand 15.10.2010

Betreff Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 13.10.2010 betr. Erstellung
eines Merkblattes über Wanderlager / sog. "Kaffeefahrten"

Beschlussentwurf:
Der Ausschuss für Senioren und soziale Angelegenheiten beauftragt den Bürgermeister,
möglichst in Zusammenwirkung mit dem Seniorenbeirat ein Merkblatt für Bornheimer
Bürgerinnen und Bürger über Wanderlager, den so genannten „Kaffeefahrten“, zu
entwickeln.

Sachverhalt:
Auf den beigefügten Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen vom 13.10.2010 wird
Bezug genommen.

Der Bürgermeister hält es mit Blick auf den personellen Aufwand für sinnvoll, auf die bereits
bestehenden Merkblätter verschiedener Stellen zu sogenannten „Kaffeefahrten“
zurückzugreifen. Einige Beispiele sind der Vorlage als Anlage beigefügt.

Die Verwaltung wird auf der städtischen Internet-Seite auf diese Informationsmöglichkeiten
hinweisen.

Anlagen zum Sachverhalt
Antrag
Informationen Lahn-Dill-Kreis
Informationen Stadt Brake
Informationen Landkreis Cloppenburg
Informationen Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern
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STADT BORNHEIM Stand: Vorlage Nr. 
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X Öffentliche Sitzung   Nichtöffentliche Sitzung 
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Betrifft: Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 13.10.2010 betr. Erstellung 

eines Merkblattes über Wanderlager / sog. "Kaffeefahrten" 
 
Beschlussentwurf:
 
Der Ausschuss für Senioren und soziale Angelegenheiten beauftragt den Bürgermeister, 
möglichst in Zusammenwirkung mit dem Seniorenbeirat ein Merkblatt für Bornheimer Bürge-
rinnen und Bürger über Wanderlager, den so genannten „Kaffeefahrten“, zu entwickeln.  
  
Sachverhalt:
 
Auf den beigefügten Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen vom 13.10.2010 wird Be-
zug genommen. 
 
Der Bürgermeister hält es mit Blick auf den personellen Aufwand für sinnvoll, auf die bereits 
bestehenden Merkblätter verschiedener Stellen zu sogenannten „Kaffeefahrten“ zurückzu-
greifen. Einige Beispiele sind der Vorlage als Anlage beigefügt. 
 
Die Verwaltung wird auf der städtischen Internet-Seite auf diese Informationsmöglichkeiten 
hinweisen. 
Anlagen zum Sachverhalt:
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Die federführenden Fachbereiche bzw. deren Dezernenten tragen 
bitte ein, wer neben dem Bürgermeister beteiligt werden und die Vor-
lage mitzeichnen soll. 

Vorlage Nr. 
400/2010 - 3 

 
Bearbeitung der Sitzungsvorlage:
 
Bitte Nr. der beteiligten 
FB eintragen 

Mitzeich-
nungen bitte 
ankreuzen

erhalten / 
begonnen 

am 

weiterge- 
leitet am 

 Paraphe 

1 2 3 4 5 6 
Federführung  
Fachbereich Nr.  ____ X     

beteiligter FB Nr. ____ 
      

beteiligter FB Nr. ____ 
      

beteiligter FB Nr. ____ 
      

Kämmerer H.Cugaly / FB 2 - 
Finanzen      

Dezernat III 
Beigeordneter H. Schnapka      

Dezernat II 
1.Beigeordneter H. Schier      

      

Bürgermeister  
H. Henseler X     

Eingang Fachbereich   1 
 X    

     

 

Zugeordnete Schlagwörter in PV-Rat    (bitte überprüfen / ergänzen) 
 
ASS Gewerbe Öffentlichkeitsarbeit 
 
.  
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